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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Jugendhilfeausschuss 27.09.2012 Entscheidung 
 
 

Familienzentrum Glashütte 
-energetische Sanierung- 
 
Beschlussvorschlag 

Der Jugendhilfeausschuss spricht sich für den längerfristigen Erhalt des Familienzentrums am Stand-
ort Mittelstraße 45 aus. 
Er befürwortet die Durchführung der erforderlichen energetischen Sanierung und bitte die Stadtver-
tretung, die dafür benötigten Mittel in Höge von 60.000 € bereit zu stellen. 
 
 
 
 
 
Sachverhalt 
Auf der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 09.08.2012, TOP 9.4, berichtete die Verwaltung, dass 
die Baugenehmigung für den Container Mittelstraße 45 nicht verlängert wurde. 
Auf seiner Sitzung am 23.08.2012, TOP 4, hörte der Jugendhilfeausschuss Vertreter des Sozialwerks 
als Träger des Familienzentrums zur Entwicklung und der aktuellen Arbeit dort an. Im Ergebnis der 
sich anschließenden Befragung und Diskussion wurde festgehalten: 

 Die Arbeit des Familienzentrums entwickelt sich langsam, wird aber zunehmend besser ange-

nommen von Anwohner/innen und Geschäftsleuten. Dazu bei trägt auch die Einbeziehung von 

Beratungszeiten verschiedenen Beratungsstellen sowie des ASD. 

 Die Einrichtung gewinnt im Rahmen der Sozialraumorientierung der Jugendhilfe für Glashütte 

zunehmend an Bedeutung. 

 Der Standort ist relativ zentral und wird bekannter. Zudem hat er – im Gegensatz zu Geschäfts-

räumen am Glashütter Markt – den Vorteil eines gut nutzbaren und genutzten Außengeländes. 

 
Für die energetische Sanierung des Containers sind 60.000 € erforderlich. Die Mittel stehen im Haus-
halt nicht zur Verfügung. 
 
Das Fachamt empfiehlt, die Mittel für die energetische Sanierung des Gebäudes bereitzustellen und 
die Arbeit an dem Standort längerfristig zu sichern. 
 
Eine Entscheidung über die Trägerschaft für das Familienzentrum nach 2013 ist – auch mit Blick auf 
die Sozialraumorientierung – im nächsten Jahr zu treffen. 
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